
Beschlüsse der  Gemeinderatssitzung  am 30. Jänner 2014: 
 

 
1.) Genehmigung des Rechnungsabschlusses 2013 der VFI Marktgemeinde 

Niederwaldkirchen & Co.KG. 
Einstimmig genehmigt hat der Gemeinderat den Jahresabschluss 2013 der VFI 
Niederwaldkirchen & Co.KG. mit Einnahmen und Ausgaben von je € 142.415,32. 
Der außerordentliche Haushalt der KG weist einen Fehlbetrag in Höhe von  
€ 449.870,28 auf, welcher durch einen Zwischenfinanzierungskredit abgdeckt ist.  

 
2.) Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss eines Übereinkommen mit dem 

Land Oberösterreich, Landesstraßenverwaltung, betreffend die 
Planungskostenaufteilung für das Baulos „Baumgarten-Kurvenreich“ mit 
Gehwegerrichtung sowie Finanzierung des 50 %igen Gemeindeanteiles.  
Ein Übereinkommen mit dem Land Oberösterreich hinsichtlich der 
Planungskostenaufteilung für den Gehweganteil beim Baulos „Baumgarten-
Kurvenreich“ sowie dessen Finanzierung wurde vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen.  
 

3.) Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung einer Plakatierzone im Ortsgebiet 
entlang der Niederwaldkirchner Landesstraße. 
Der Gemeinderat hat einstimmig zwei eigens gekennzeichnete Plakatierzonen 
festgelegt: 
Im Bereich der östlichen Ortseinfahrt entlang der Niederwaldkirchner-
Landesstraße auf einer Länge von 50 m; 
Im Bereich des Technologieparks Drautendorf (Fa.Ascendor) entlang der 
Haslacher-Landstraße auf einer Länge von 50 m. 

 
4.) Kenntnisnahme des Beschlusses der Oö.Landesregierung vom 11.11.2013 hinsichtlich 

Verlängerung des zins- und tilgungsfreien Zeitraumes für gewährte 
Investitionsdarlehen zum Bau von Wasserversorgungs- und 
Abwasserbeseitigungsanlagen bis zum 31.Dezember 2015.  
Der Beschluss der oö.Landesregierung über die Verlängerung des Zins-
u.Tilgungszeitraumes der betroffenen Wasser-u.Kanal-Investitionsdarlehen/Land 
bis zum 31.12.2015 wurde zur Kenntnis genommen. 
 

5.) Kenntnisnahme der letzten Prüfungsberichte des örtlichen Prüfungsausschusses. 
Die letzten Prüfungsberichte  des örtlichen Prüfungsausschusses wurden dem 
Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. Bei diesen Prüfungen wurden keine Anträge 
an den Gemeinderat gestellt. 
 

 


